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Am Anfang war…

• Verwaltungen erfüllen (nur) die ihnen 
gesetzlich aufgetragenen 
Verwaltungsaufgaben.

• Sie nutzen (nur) die Instrumente, die das 
Gesetz ihnen dafür in die Hand gibt.

• Sie bedienen sich den verfügbaren 
Handlungsformen (Verfügung, Vertrag, 
Realhandlung).

• Verfahrensförmigkeit
• Gerichtliche Nachkontrolle
• Grundrechtssicherung

• Was, wenn andere mehr wissen oder mehr 
können? Was wenn andere von mir etwas 
brauchen könnten?



… die Verwaltungsaufgabe …

• Verwaltungen erheben und bewirtschaften (grundrechtsgesicherte) 
Informationen (und «Entfaltungsräume») von Privaten. Was dürfen 
sie damit tun? Wann und wie können sich die Privaten gegen 
Amtshilfeleistungen wehren?

• Wer ist «Amt»? Was ist eine amtliche Handlung? Wer ist davon wie 
betroffen?

«Die Frage, ob beispielsweise Gesprächseinladungen einer ausländischen 
Behörde, Fragebögen oder andere Formen von verfahrensrechtlich nicht 
eindeutig qualifizierbaren Abklärungen Amtshandlungen darstellen, sorgt in der 
Praxis regelmässig für Verunsicherung.» (BJ-Bericht 2011)

• Welche Rechtsgüter stehen der Amtshilfe entgegen 
(Geheimniswahrungspflichten, Datenschutz)?



… und dann hing da ein Apfel.
• Amtshilfe = Rechtshilfe in Verwaltungssachen

«Leistet eine Verwaltungsstelle Amtshilfe, so handelt sie auf der Grundlage des Verwaltungsrechts. Vorgänge, bei 
denen Behörden auf der Grundlage des Zivil- oder Strafrechts handeln, werden von der Amtshilfe nicht erfasst.» 
(BJ-Bericht 2011)

• Amtlich handeln kann man nur dort, wo man amtlich handeln darf (Territorialität) – bis wohin 
geht das?

Siehe etwa Urteil des Bundesgerichts 2C_408/2016, 2C_409/2016 vom 19. Juni 2017 E. 2.2 oder Urteil des 
Bundesgerichts 9C_685/2023 vom 23. April 2024 E. 2.4.3 «Das Erfordernis eines inländischen 
Zustellungsdomizils ist vor dem Hintergrund des völkergewohnheitsrechtlichen Grundsatzes der Territorialität zu 
sehen.» 

• Womit darf ich helfen?
«Zur Erfüllung ausländischer Amtshilfeersuchen darf die schweizerische Behörde alle (aber auch nur jene) 
Handlungen vornehmen, welche sie nach Massgabe der auf ihre Tätigkeit anwendbaren Rechtsvorschriften 
durchführen darf. Die Bandbreite reicht von der Weitergabe von amtseigenen Informationen (Datenbestände, 
Berichte, Dokumente etc.) bis zur Vornahme gegebenenfalls verfügungsbedürftiger und zwangsbewehrter 
Amtshandlungen gegenüber Privaten. Keine Amtshilfe stellt es dar, wenn eine Verwaltungsstelle eine andere 
Verwaltungsstelle mit eigenen logistischen oder infrastrukturellen Ressourcen (Personalausleihe, Vermietung 
von Räumlichkeiten, Expertenwissen etc.) unterstützt.» (BJ-Bericht 2011)



Engel oder Teufel?

«In der jüngeren Vergangenheit sind ausländische Amtshilfegesuche von der 
Öffentlichkeit einseitig als Bedrohung für die schweizerische Rechtsordnung 
wahrgenommen worden. Dabei wird aber vergessen, dass die Schweiz ein 
grosses und gewichtiges Eigeninteresse an einer funktionierenden und 
rechtlich gut geregelten Zusammenarbeit mit dem Ausland hat, weil sie bei 
der Wahrnehmung ihrer eigenen öffentlichen Aufgaben auf Informationen 
oder Unterstützungsleistungen aus dem Ausland angewiesen ist. (…) Aus der 
gleichen Überlegung sind die schweizerischen Behörden schon immer 
grundsätzlich bereit gewesen, ausländischen Behörden bei der 
Wahrnehmung ihrer amtlichen Aufgaben behilflich zu sein. Diese 
wechselseitige Unterstützung dient der korrekten Anwendung und 
Durchsetzung des materiellen Rechts und fördert die Beschleunigung der 
Verfahren.» (Erläuternder Bericht zum ZSSG 2013)



Es klingelt das Telefon

Post an BJ: «Man hat uns gesagt, 
wir sollen noch was zur Amtshilfe 
schreiben.»



Und schon wieder klingelt das Telefon

Sozialversicherungsgericht 
München an BJ: «Wohnt 
Apotheker X noch in St. Gallen?»



Und schon wieder klingelt das Telefon

ASD BL an BJ (November 2024): «In der 
letzten Zeit sind vermehrt Gemeinden an die 
Aufsichtsstelle Datenschutz Basel-Landschaft 
(ASD) gelangt mit der Bitte um Aufklärung 
bezüglich Vorgehen bei Auskunftsanfragen 
von ausländischen Behörden bezüglich 
Einwohnerregisterdaten. Nach unserer 
Einschätzung handelt es sich faktisch um 
Anfragen um internationale Amtshilfe. Die 
Anfragen trafen bei den Einwohnergemeinden 
oftmals ohne Begründung der Anfrage sowie 
durchwegs ohne Hinweis auf ein 
zugrundeliegendes bi- oder multilaterales 
Abkommen in Verwaltungssachen ein. 
Letztlich zielen diese Anfragen zumeist auf 
Mitteilung aktueller Adressdaten, dies damit 
Informationen/Verfügungen zugestellt werden 
können. (…)

Unter diesen Voraussetzungen möchte ich anfragen, 
ob nach Einschätzung des BJ eine Bekanntgabe von 
Einwohnerregisterdaten an ausländische Behörden 
ohne Hinweis auf ein Abkommen rechtlich möglich 
wäre, wie wenn es sich beim Anfragenden um einen 
Einwohner der Schweiz oder um eine Privatperson aus 
dem Ausland handeln würde? Wie wäre die oben 
beschriebene Problematik korrekt zu lösen?»



Wie helfe ich?

• Ich helfe spontan und freiwillig.
• Ich helfe auf Ersuchen – und 

behalte mir Bedingungen vor.

Webpage SIF

https://www.sif.admin.ch/de/informationsaustausch-ersuchen


Wie helfe ich?

• Zwei helfen sich automatisch 
indem sie sich Zugang zum je 
eigenen Verwaltungswissen 
gewähren (gemeinsame 
Datenbanken, Plattformen u. 
dgl.)

• Flugpassagierdatengesetz 
(Referendumsvorlage BBl 2025 
1097)

https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2025/1097/de


Engagement des BJ

• Bericht GPK-N/S vom 30. Mai 
2010 „Die Behörden unter dem 
Druck der Finanzkrise und der 
Herausgabe von UBS-
Kundendaten an die USA“: 
Fragen zur Auslegung und 
Anwendung von Art. 271 StGB 
untersucht.

• BJ-Bericht 2011
• Projekt ZSSG



Engagement des BJ

• Am 11. Mai 2011 hatte der 
Bundesrat u.a. das BJ beauftragt, in 
Zusammenarbeit mit der BK «einen 
regelmässigen Meinungs- und 
Erfahrungsaustausch zwischen 
allen Bundesstellen sicher [zu 
stellen], die mit Fragen der 
Zusammenarbeit mit 
ausländischen Behörden befasst 
sind»; das BJ soll «mindestens 
einmal im Jahr eine Aussprache 
zwischen diesen Stellen» 
organisieren.

• 2011-2016



Rechtsrahmen der Amtshilfe

• Keine Querschnittsregulierung
• Kein multilaterale staatsvertragliche Vereinheitlichung (ausser 

Europaratsübereinkommen Nr. 94 und 100)
• Sektorielle Ansätze (auch im EU-Rahmen)
• Gesetzgeberische Lösungen orientieren sich:

• an den Interessen der Behörden/Staaten,
• den (Rechtsschutz-)Bedürfnissen der Betroffenen,
• den Eigenheiten des Sachbereichs.



Sektorlösungen - Bundesgesetze

ATSG Art. 32 Abs. 3
Die Stellen nach Artikel 75a geben sich 
gegenseitig diejenigen Daten bekannt, 
die zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach 
Anhang II des Abkommens vom 21. Juni 
199926 zwischen der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft einerseits und der 
Europäischen Gemeinschaft und ihren 
Mitgliedstaaten andererseits über die 
Freizügigkeit (Freizügigkeitsabkommen) 
sowie anderer internationaler 
Abkommen über die soziale Sicherheit 
notwendig sind.

BBl 2018 1607, S. 1635



Sektorlösungen - Staatsverträge
• AS 2014 3711
• «Das Abkommen wird sowohl in der Schweiz als 

auch in der EU zu einem besseren Schutz des 
Wettbewerbs beitragen. Dies liegt im Interesse 
beider Vertragsparteien. Es ermöglicht eine 
wirksamere Umsetzung der 
Wettbewerbsgesetzgebungen. (…) Hinsichtlich des 
Austausches von vertraulichen Informationen im 
Wettbewerbsbereich ist die beschlossene Lösung 
ausgewogen. Sie erlaubt einen besseren Zugang zu 
Beweismitteln, bewahrt jedoch weiterhin die 
erforderlichen Garantien, insbesondere betreffend 
Vertraulichkeit, Spezialitätsprinzip sowie Rechte der 
Verfahrensparteien und freies Ermessen der 
ersuchten Behörde, einem Ersuchen der anderen 
Vertragspartei Folge zu leisten oder nicht.» 
(Botschaft BBl 2013 3959 S. 3965)



Sektorlösungen - Staatsverträge

• AS 2023 456



Gerichts- und Behördenpraxis

• Steuerrecht
• Datenschutz
• Art. 271 StGB und Art. 31 RVOV



Gerichts- und Behördenpraxis

• Zustellungen ins Ausland und 
aus dem Ausland



Gerichts- und Behördenpraxis

• Vor-Ort-Kontrollen und 
grenzüberschreitende Prüfungen



Neuralgische Punkte

Regeste zu BGE 148 II 536:
«Werden in einem internationalen Amtshilfegesuch in Steuersachen die 
betroffenen Personen auf andere Weise als durch Namen und Adresse 
identifiziert (vorliegend: durch Bankkontonummern), so informiert die 
Eidgenössische Steuerverwaltung die betroffenen Personen durch 
Veröffentlichung im Bundesblatt über die Eröffnung des Verfahrens (E. 9.3). 
Die Eidgenössische Steuerverwaltung ist berechtigt, Personen, die sich nicht 
bei ihr gemeldet haben, einen Endentscheid mittels Veröffentlichung im 
Bundesblatt mitzuteilen (E. 9.4). Ist der einer betroffenen Person zugestellte 
Endentscheid rechtskräftig geworden, kann diese Person keine Beschwerde 
gegen denselben Endentscheid einlegen, der später einer anderen Person 
zugestellt wurde, die mit demselben Bankkonto verbunden ist, jedoch eine 
Zustelladresse in der Schweiz angegeben hat (E. 9.5).»



Neuralgische Punkte

• Rechtsförmigkeit der Amtshilfe 
• Rechtsschutzinteressen und Verfahren

• Positivrechtlich geklärt z.B. im StAhiG und im AIAG
• Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist unzulässig gegen 

Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der 
Amtshilfe in Steuersachen (Art. 83 lit. h BGG)

• Reziprozität, fishing expedition und Kooperationsbereitschaft
Siehe auch den versteckten ordre public Vorbehalt in Art. 19 Abs. 2 zweiter Satz AIAG 
und dazu Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-6086/2024 vom 28. Februar 2025, E. 
2.3.3

• Akteure (insbesondere Amtshilfe zur Wahrung von Verteidigungsrechten)

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2013/31/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2016/259/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2016/259/de#art_19


Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.

• martin.wyss@bj.admin.ch
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